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§ 41 KartG 2005 Kostenersatz
 KartG 2005 - Kartellgesetz 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.09.2021

§ 41.

In Verfahren wegen der Abstellung von Zuwiderhandlungen (§§ 26 und 27), wegen Feststellungen (§ 28) und wegen der

Verhängung von Geldbußen und Zwangsgeldern sind die Bestimmungen der Zivilprozessordnung über den

Kostenersatz sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Kostenersatzp:icht der unterliegenden Partei nur

soweit eintritt, als die Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung mutwillig war. Hat eine Partei Gebühren der Zeugen,

Sachverständigen, Dolmetscher, Übersetzer oder Vergütungen für die fachkundigen Laienrichter getragen, so hat sie

gegen eine Gegenpartei, die Gerichtsgebühren zu entrichten hat, Anspruch auf Ersatz mit jenem Teil, der dem Ausmaß

ihres Obsiegens entspricht. Auf die Kostenentscheidung ist § 273 ZPO sinngemäß anzuwenden.
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